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Top 1.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen 

 
 
Herr Grass berichtet zur Möglichkeit, die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 46 "Elbhochu-
fer Ost" teilweise funktionslos zu stellen. Eine Funktionslosigkeit von Festsetzungen ist nur im 
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes möglich. Ein partieller Verzicht auf die Fest-
setzungen ist nicht möglich. In weiten Teilen des Geltungsbereiches sind keine Abgrenzun-
gen/Hecken zwischen den Grundstücken vorhanden. Ziel ist der Erhalt der größeren Frei-
flächen in der Sichtachse Richtung Elbe. Daher setzt sich die Stadtplanung bei entsprechen-
den Anfragen dafür ein, weitere Bepflanzungen insbesondere in den diesen sensiblen Berei-
chen zu verhindern. In die vorhandene Bepflanzung wird nicht aktiv eingegriffen. Er plädiert 
dafür, die Festsetzungen beizubehalten und bei Bedarf durch Gespräche mit den Eigentümern 
zu einer Einigung zu kommen. 
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Anfrage 1 der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom Dez. 2016: 

„Welche bisher nicht weiter geschützten, größeren, zusammenhängenden baulichen En-
sembles gibt es in Wedel, die dem Kriterium „Straßenzüge oder Siedlungen, die in einem 
einheitlichen Stil erbaut wurden und von städtebaulich/historischem Interesse sind“ 

 

Antwort zu 1 

Erhaltungsgebiete  

Für die Bereiche Marktplatz/Rolandstraße ergänzt um die Altstadtrandzone und für einen 
Teilbereich der Spitzerdorfstraße existieren Erhaltungssatzungen. 

 

Unter Denkmalschutz stehende Gebiete 

Theodor-Johannsen-Siedlung und die Werkssiedlung Milichstraße.  

 

Soziale Erhaltungssatzungen/Milieuschutz  

Zum Erhalt der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung wurden Teilgebiete der „Garten-
stadt Elbhochufer nach § 172(1)2 BauGB geschützt. 

 

„Städtebauliche Ensembles“ 

Neben diesen in Wedel bereits geschützten Stadtbereichen wurden 10 weitere nach Ein-
schätzung des Fachdienstes Stadt- und Landschaftsplanung für Wedel charakteristische 
Siedlungsbereiche ausgewählt und als städtebauliche Ensembles im Übersichtsplan darge-
stellt. Für diese Gebiete wurde ebenfalls eine kurze Charakteristik erstellt. Diese sind dem 
Plan beigefügt 

Diese 10 erhaltenswerten „Städtebaulichen Ensembles“ besitzen nach Einschätzung des 
Fachdienstes Stadt- und Landschaftsplanung eine hohe Bau- und Freiraumqualität. Dabei 
geht es nicht um einen Objektschutz im Sinne des Denkmalschutzes sondern um die Wah-
rung des Städtebaulichen Gesamteindruckes um die „Ensemblequalität“ zu erhalten.  

 

Kriterien für die Auswahl sind: 

• Herausragende, für ihre Zeit typische städtebauliche Konzeptionen 

• Erkennbare historische Raumprägungen 

• Ablesbarkeit oder Betonung von naturräumlichen Besonderheiten 
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Anfrage 2 der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom Dez. 2016: 

Wäre ein rechtssicherer Schutz erhaltenswerter baulicher Ensembles auch durch einfachen 
Beschluss der politischen Gremien oder durch eine schriftliche Selbstverpflichtung der 
Verwaltung möglich, oder bedarf es dazu des förmlichen Erlasses einer Erhaltungssatzung? 

 

Antwort zu 2: 

Neben der Erhaltungssatzung gemäß § 172 (1) Nr. 1 („Erhaltung der städtebaulichen Eigen-
art des Gebietes auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt“) besteht auch mit dem § 84 der 
Landesbauordnung die Möglichkeit „besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung 
baulicher Anlagen  … zu erlassen.“  Die beiden baurechtlich verankerten Instrumente set-
zen allerdings eine rechtssichere und fundierte Begründung der städtebaulichen, geschicht-
lichen oder künstlerischen Bedeutung eines baulichen Ensembles voraus. 

Aufgrund des  Vorhandenseins von planungsrechtlichen Instrumenten für die städtebaulich 
bedeutsamen Bereiche und der bisher weitgehend konfliktfreien Situationen in den 10 – im 
Plan dargestellten -  Ensembles, wird empfohlen von einer weitergehenden Regelung abzu-
sehen.  

Gegebenenfalls kann in Konfliktsituationen gegenüber einem Antragsteller auf die Möglich-
keit der Aufstellung eines Bebauungsplanes, einer Erhaltungssatzung oder einer örtlichen 
Satzung gemäß LBO durch die Stadt Wedel hingewiesen werden, um die bauliche Qualität 
eines Ensembles zu sichern. 
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